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1. Seit der Französischen Revolution gehört die Beteiligung der Öffentlichkeit zu den
grundlegenden Voraussetzungen für Strafverfahren  und  Zivilprozesse. Das  Prinzip der
Transparenz der Justiz erfordert die Öffentlichkeit der Verhandlung vor dem erkennenden
Gericht. Dies  gilt ebenso für die Verkündung  der  Urteile und der Beschlüsse.  Pressefreiheit
beinhaltet auch das Recht, über alle gerichtlichen Verfahren zu berichten und sie  kritisch zu
kommentieren. Das Gerichtsverfahren kann Gegenstand von rechts- oder sozialwis-
senschaftlicher Forschung sein. Das Studium von Rechtsfällen spielt eine wichtige Rolle bei
der Ausbildung von Juristen. 

2. Nach der europäischen Menschenrechtskonvention: “Jedermann hat ein Anspruch darauf,
daß seine Sache in billiger Weise öffentlich […] gehört wird, […] jedoch kann die Presse und
die Öffentlichkeit während der gesamten Verhandlung oder eines Teiles derselben im
Interesse der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einem
demokratischen Staat  ausgeschlossen werden, oder wenn die Interessen von Jugendlichen
oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen”.

3. Die Garantie zur Wahrung des Öffentlichkeitsprinzips kann häufig mit dem
Persönlichkeitsschutz in Konflikt geraten. In Ungarn ist diese Situation in den neunziger
Jahren nach der Annahme des Datenschutzgesetzes im Jahre 1992 eingetreten, als die
Persönlichkeitsrechte gestärkt wurden. Es wurde zusehends schwieriger, die Grundsätze des
Datenschutzes mit dem Öffentlichkeitsprinzip in Einklang zu bringen. Die Gerichte haben
sich dem sogar verweigert, um die Gerichtsakten der wissenschaftlichen Forschung zur
Verfügung  stellen  zu können. Der Vorschlag des Landesjustizrates  aus dem Jahre  2004,
einem bestimmten Kreis den Einblick in die Gerichsakten zu Forschungszwecken zu
ermöglichen, stellt in dieser Sache eine Lösung dar.

4. Der Vortrag, der an den englischsprachigen Vortrag des Datenschutzbeauftragen Attila
Péterfalvi anknüpft, stellt die Frage in den Mittelpunkt, wie weit  es  zulässig ist,
Gerichstakten der Forschung zur  Verfügung zu stellen.
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